
Berufsfachschule 
für Kinderpflege 

Rothenburg



Rechtsgrundlage

• Berufsfachschulordnung vom 11.03.2015 (BFSO für 
Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege, 
Hotel- und Tourismusmanagement, Informatik)

• insbes. Paragraphen 55-70 und 71-73 (www.km.bayern.de)

• diverse Schreiben und Bekanntmachungen des Kultusministeriums 
und der Regierung von Mittelfranken zur Prüfungsorganisation/-
plänen, Festlegungen usw.

http://www.km.bayern.de/


Zulassung zur Prüfung (§ 71 BFSO)

• Abschluss: erfolgreicher Mittelschulabschluss (beglaubigt)

• Mindestalter: vollendetes 21. Lebensjahr

• Einschlägige Praxiserfahrungen: mind. 800 Zeitstunden in 
z.B. Krippe, Kindergarten, Kinderhort oder Haus für Kinder

• Sonderanrechnung gesamt max. 400 Stunden als Tagesmutter (mind. 
3 fremde Kinder, VZ, mehr als ein Jahr) oder

• Schulbegleitung bis max. 200 Stunden bei einschlägiger Tätigkeit 
über mehr als ein Jahr



Zulassung zur Prüfung (§ 71 BFSO)

• Deutschkenntnisse (bei „Nicht-Muttersprachlern“),  
hinreichend in Wort und Schrift durch:

• Goethe- oder Telc-Zertifikat (Niveau B2)

• Deutsches Sprachdiplom der KMK (Stufe II)

• Abschlusszeugnis mind. Note 4; Niveau der Haupt- bzw. Mittelschule 
oder höher

• Bewerbung: spätestens bis 1. März im Prüfungsjahr



Prüfungsfächer

Fach Form Dauer

Deutsch und Kommunikation schriftlich 90 min 

Pädagogik und Psychologie schriftlich 90 min

Religionslehre und Religionspäd. nach Konf. 
oder Ethik und eth. Erziehung

schriftlich 45 min

Politik, Gesellschaft u. Berufskunde schriftlich 45 min

Ökologie und Gesundheit* schriftlich 45 min

Rechtskunde schriftlich 45 min

Mathematisch-naturwiss. Erziehung* schriftlich 45 min

Säuglingsbetreuung* schriftlich 45 min



Prüfungsfächer

Fach Form Dauer

Deutsch und Kommunikation mündlich 5/ 20/25 min 

Sozialpädagogische Praxis praktisch 60 min/180 min 

Praxis- und Methodenlehre und 
Medienerziehung

praktisch 30-60 min 

Werkerziehung und Gestaltung* praktisch 30-60 min 

Musik und Musikerziehung praktisch 30-60 min 

Sport und Bewegungserziehung praktisch 30-60 min 

Hauswirtschaftliche Erziehung praktisch 30-60 min 



Prüfungstermine 

• Der Prüfungszeitraum ist durch das Kultusministerium 
festgelegt.

• Die Prüfungen beginnen im Mai.

• Die praktischen Prüfungen (WuG, HwE, SuB, MuM, PMM, 
SPP) und die mündliche Prüfung in Deutsch terminieren die 
prüfenden Schulen. In Rothenburg ab Juni 

• Keine Prüfungen in den Pfingstferien!



Bestehen/Nichtbestehen

• in keinem Fach schlechter als Note 4

• in max. einem Fach die Note 5

• Prüfungsnoten sind bei der „Externenprüfung“ 
Zeugnisnoten.



Bestehen/Nichtbestehen

• Eine bestandene „Externenprüfung“ kann nicht wiederholt 
werden. 

• Eine nicht bestandene „Externenprüfung“ kann max. einmal 
wiederholt werden. 

• Bei Bestehen: Abschlusszeugnis und Berufsurkunde: 
„staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in“.

• Bei einem Durchschnitt von mind. 3,0  und dem Nachweis 
von Englisch mind. ausreichend (+ Englisch über fünf Jahre) 
wird der mittlere Bildungsabschluss verliehen. 



Prüfungsrücktritt 

• Rücktritt vor der Prüfungsteilnahme: grundsätzlich immer 
möglich

• Prüfungsrücktritt vor dem vierten Prüfungsfach: Prüfung gilt 
als nicht abgelegt

• Prüfungsrücktritt ab/ nach dem vierten Prüfungsfach: 
Prüfung gilt als abgelegt

• Rücktrittserklärung: schriftlich, per Mail oder Fax


